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Vorwort
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Rechtskraft von Gerichtsentscheidungen zugunsten der effektiven Durchsetzung des
europäischen Beihilfenrechts noch berücksichtigt. Weitere Rechtsprechung und Lite-
ratur befinden sich auf dem Stand von Juli 2018.

Mein besonderer Dank gilt zunächst meiner Doktormutter, Frau Professor Dr.
Monika Böhm, die meine Arbeit hervorragend betreut und mir in meiner Zeit als
Wissenschaftlicher Mitarbeiter am Institut für Öffentliches Recht stets den notwendi-
gen Freiraum für die Bearbeitung meines Forschungsthemas gewährt hat. Ich danke
ihr für die zahlreichen anregenden Diskussionen, das mir entgegengebrachte Vertrau-
en und die wunderbaren Jahre an ihrem Lehrstuhl, die mich fachlich und auch
menschlich sehr geprägt haben. Herrn Professor Dr. Constantin Willems danke ich
für die überaus zügige Erstellung des Zweitgutachtens und seine wertvollen Hinweise
im Vorfeld der Drucklegung. Danken möchte ich auch Herrn Professor Dr. Michael
Kling, der mir immer als Ideengeber und Diskussionspartner zur Seite stand. Dank
gebührt auch Herrn Professor Dr. Thomas Riehm, der den Impuls zu dieser Arbeit
gegeben und mich in der Wahl des Promotionsthemas bestärkt hat.

Von Herzen danke ich meiner Freundin Inna Gleim, die mich in jeder Phase der
Arbeit vorbehaltlos und mit unermüdlicher Geduld unterstützt hat. Durch ihren ste-
ten Zuspruch und ihre Liebe hat sie wesentlich zum Gelingen dieser Arbeit beigetra-
gen.

Mein größter Dank gilt meinen Eltern. Sie haben mich stets uneingeschränkt und
bedingungslos gefördert. Ohne ihre in jeder Hinsicht großzügige Unterstützung wä-
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Liebe und Dankbarkeit gewidmet.

Marburg, im September 2018
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